Anlage zum Antrag auf Übernahme
einer Exportkreditgarantie für ein
Leasinggeschäft mit dem Ausland


	
	DN-Nr. des Antragstellers

(sofern bereits zugeteilt)

	
	
	

	
	     
	

	Zusätzliche Angaben und Erklärungen

	

	 1.

	Der Gesamtbetrag der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermittelnden Selbstkosten des Antrag-

	
	stellers für den Leasinggegenstand beträgt EUR
	     
	

	Wir sind

	

	 FORMCHECKBOX 

	Hersteller

	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Hersteller des Leasinggegenstandes ist

	
	     

	
	     

	
	

	 2.
	Wir erklären, dass wir

	

	 FORMCHECKBOX 

	im Zeitpunkt des Versandes bis zur Übergabe an den Leasingnehmer Eigentümer des Leasinggegenstandes sind.

	

	 FORMCHECKBOX 

	im Zeitpunkt des Versandes bis zur Übergabe zwar nicht (durchgehend) Eigentümer des Leasinggegen-standes sind, jedoch gegenüber dem Eigentümer (Hersteller) sichergestellt haben, dass wir im Verhältnis zum Leasingnehmer und zu Dritten die üblicherweise dem Eigentümer zustehenden Rechte wahrnehmen, insbesondere etwaige Weisungen des Bundes befolgen können.

	

	 3.
	Wir erklären, dass wir

	

	 FORMCHECKBOX 

	ab Übergabe während der Laufzeit des Leasingvertrages durchgehend Eigentümer des Leasinggegenstandes und berechtigt sind, den Leasinggegenstand zurückzunehmen, wenn der 

	
	Leasingnehmer mit der Zahlung von
	     
	Leasingrate(n) mehr als
	   
	Monate in Verzug ist.

	
	Uns ist bekannt, dass eine Übertragung des Eigentums an dem Leasinggegenstand auf Dritte oder auf den ausländischen Leasingnehmer während der Laufzeit des Leasingvertrages der Zustimmung des Bundes bedarf.

	

	 FORMCHECKBOX 

	zwar während der Laufzeit des Leasingvertrages nicht oder nicht durchgehend Eigentümer sind, jedoch berechtigt sind, das Nutzungsrecht am Leasinggegenstand mit der Möglichkeit anderweitiger Verwertung zu 

	
	entziehen, wenn der Leasingnehmer mit der Zahlung von
	     
	Leasingrate(n) mehr als

	
	   
	Monate in Verzug ist. Dabei werden wir etwaige Weisungen des Bundes befolgen.

	
	

	
	Eigentümer ist/wird

	

	
	     

	
	     

	
	

	
	Uns ist bekannt, dass eine Veränderung in dieser Hinsicht der Zustimmung des Bundes bedarf.

	

	 4.
	Uns ist bekannt, dass der Bund keine Entschädigung leistet, soweit und solange der Leasingnehmer unter Berufung auf Gewährleistungsansprüche die Zahlung der Leasingraten verweigert.

	
	

	     
	
	     

	Ort und Datum
	
	Unterschrift des Antragstellers/Firmenstempel
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